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USE CASE 1

USE CASE 1

USE CASE 1Darf eine KI E-Mails von Teilnehmenden beantworten?

USE CASE 2 Chatbot statt Hotline

USE CASE 3 KI-generierte Marketingtexte und -bilder

USE CASE 4

Automatische Fachbesucher-PrüfungUSE CASE 5

Vorträge aufzeichnen, transkribieren, zusammenfassen

USE CASE 6 Emotionserkennung und Mimik-Tracking

USE CASE 7 Lead-Qualifizierung und Bewertung/Priorisierung
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USE CASE 8

USE CASE 1

USE CASE 1Churn Prediction – darf KI No-Shows vorhersagen?

USE CASE 9

USE CASE 10 KI-gestützte Follow-Ups und Feedbackanalysen

USE CASE 11 Teilnehmer-Profile von KI zusammenfassen lassen?

USE CASE 12 KI-basiertes Clustering

USE CASE 13 Check-In per Gesichtserkennung

USE CASE 14 Matchmaking per KI

Use Cases KI im Eventmanagement

Personalisierte Einladungen und individuelle Anschreiben
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Personenbezogene 

Daten

Brauche ich zwingend 

personenbezogene Daten 

für meinen Use Case?

ROI-Analyse eines Events 

geht auch mit 

anonymisierten Daten

Rechtsgrundlage

• Einwilligung

• Vertragserfüllung

• Berechtigtes Interesse

Datensparsamkeit

Nur die Daten, die ich für 

meine Use Case wirklich 

brauche…

Garbage In – Garbage Out
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Zweckbindung

Daten dürfen 

GRUNDSÄTZLICH nur für 

den Zweck verwendet 

werden, für den sie 

ursprünglich erhoben wurden

Transparenz

Datenverarbeitung und 

KI-Einsatz

Vertraulichkeit

Personenbezogene Daten 

und vertrauliche 

Informationen

Vorsicht mit externen 

KI-Tools (USA)

Kein Training des KI-

Modells mit meinen Daten
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http://app.compliance.one/content/ai-policy/
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KI-Kompetenz

KI-Kompetenz seit 

Februar 2025 verpflichtend

Risikolevels

• Verbotene KI-Praktiken

• Hochrisiko-KI

• Begrenztes Risiko

Halluzination

und Bias

KI kann Fehler machen

Menschliche 
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USE CASE 1 Darf eine KI E-Mails von Teilnehmenden beantworten?

Szenario

Das Postfach quillt über – zig E-Mails von Teilnehmenden:

“Wo finde ich mein Ticket?”, “Kann ich meinen Workshop-

Slot wechseln?”, “Gibt es Parkplätze?”…

Einfach eine KI drüberlaufen lassen, die automatisch

höfliche Antworten formuliert? Darf man z. B. den Inhalt

einer E-Mail eines Teilnehmers kopieren und von ChatGPT

beantworten lassen? Oder das Ticketsystem komplett

autonom auf E-Mails reagieren lassen?



USE CASE 1 Darf eine KI E-Mails von Teilnehmenden beantworten?

Personenbezogene Daten

Rechtsgrundlage

Automatisierte Entscheidung (“Human in the Loop”)

Erforderlichkeit prüfen – muss die komplette E-Mail mit 

Absender etc. ins KI-Tool kopiert werden oder reicht der 

“Plain Text”?

Vertragserfüllung, wenn KI-Nutzung erforderlicher Teil 

des Vertrages über die Eventteilnahme ist – eher selten. 

Sonst berechtigtes Interesse.

Transparenz

Die Teilnehmenden müssen wissen, dass ihre Daten mittels 

einer KI verarbeitet werden. Beo personenbezogenen Daten 

nach DSGVO, bei automatisierten E-Mails auch nach KI-VO.

Routinefragen können automatisiert beantwortet werden. Aber 

menschliche Qualitätskontrolle! Rechtlich relevante 

Entscheidungen (Erstattumng?) nur mit “Human in the Loop”…



USE CASE 1 Darf eine KI E-Mails von Teilnehmenden beantworten?



USE CASE 2 Chatbot statt Hotline

Szenario

KI-Chatbot im Teilnehmer-Support, der Zugriff hat auf

Informationen zum Event und häufige Fragen automatisiert

und 24/7 beantwortet…



USE CASE 2 Chatbot statt Hotline

Personenbezogene Daten

Anonymisierte Nutzung kaum umsetzbar (Cookies und 

IP-Adressen als personenbezogenes Datum), daher 

datenschutzrechtlich relevant…

Vertraulichkeit

Auf welche (internen) Daten hat der Chatbot (RAG) Zugriff 

und was gibt er raus? Kein Zugriff auf vertrauliche 

Informationen, interne Ablaufpläne, Kalkulationen etc…

Endgegner: Besonders sensible Daten

Allergien furs Catering, Behinderungen für Barrierefreiheit 

– aus Sicht des Datenschutzes äußerst problematisch. 

Möglichst verhindern und nur mit Einwilligung.



USE CASE 2 Chatbot statt Hotline

Transparenz

Der KI-Chatbot muss in den Datenschutzinformationen 

erwähnt werden. Und die Nutzer müssen wissen, dass sie 

mit einer KI interagieren.



USE CASE 2 Chatbot statt Hotline

Haftung

Der KI-Chatbot gibt (wohl) rechtsverbindliche Erklärungen 

ab – Einschränkung der Themen, menschliche Kontrolle 

und Haftungsausschluss (Wirksamkeit aber fraglich…)



USE CASE 3 Vorträge aufzeichnen, transkribieren, zusammenfassen

Szenario

Sessions werden aufgezeichnet, im Nachgang gibt’s Videos 

on-demand. Ein KI-Tool transkribiert den Vortrag und erstellt 

automatisch eine Zusammenfassung. 

Dürfen wir das einfach so machen – Leute aufzeichnen und 

KI darüber laufen lassen? Was ist mit den Vortragenden, 

was mit dem Publikum (falls auch Fragen aufgezeichnet 

werden)?



USE CASE 3 Vorträge aufzeichnen, transkribieren, zusammenfassen

Rechtsgrundlage

Webinare

Bei den Vortragenden: Einwilligung

Beim Publikum bei öffentlichen Veranstaltungen:

Berechtigtes Interesse (Dokumentation, Marketing)

Bei nicht-öffentlichen Veranstaltungen und Webinaren, 

Videokonferenzen etc. braucht man zwingend eine 

Einwilligung für die Aufzeichnung…



USE CASE 3 Vorträge aufzeichnen, transkribieren, zusammenfassen

Öffentliche Veranstaltungen (doo Community Day)

Nicht-öffentliche Veranstaltungen (Videocalls)

Strafbarkeit

Bei den Vortragenden: Einwilligung

Beim Publikum bei öffentlichen Veranstaltungen:

Berechtigtes Interesse (Dokumentation, Marketing)

Bei nicht-öffentlichen Veranstaltungen und (internen) 

Meetings und Videokonferenzen etc. braucht man 

zwingend eine Einwilligung für die Aufzeichnung…

Öffentliches Streaming (YouTube)

Beim öffentlichen Streaming reicht der Hinweis aus

Aufzeichnungen des nicht-öffentlich gesprochenen 

Wortes ohne Einwilligung sind strafbar (§ 201 StGB)



USE CASE 3 Vorträge aufzeichnen, transkribieren, zusammenfassen

Live-Transkript ohne Aufzeichnung

Ohne Einwilligung möglich, berechtigtes Interesse evtl. sogar 

Barrierefreiheit, mit Hinweis, sofortige Löschung, kein Export

Veröffentlichung

Veröffentlichung der Aufzeichnung und des Transkripts:

Einwilligung aller Betroffenen



USE CASE 4 KI-generierte Marketingtexte und -bilder

Szenario

Vor dem Event wollen wir Werbung machen – eine KI schreibt 

LinkedIn-Posts und Pressetexte und generiert schicke Bilder. 

Müssen wir hier datenschutzrechtlich etwas beachten? Oder 

gemäß KI-VO?



USE CASE 4 KI-generierte Marketingtexte und -bilder

Datenschutz

Hinweis bei Bildern

Hinweis bei Texten

KI-Inhalte ohne Personenbezug – Datenschutz minus…

Bearbeitung von Bildern mit echten Personen – Einwilligung!

Deepfakes müssen nach KI-VO als KI-generiert 

gekennzeichnet werden

Keine Kennzeichnungspflicht, wenn die KI lediglich 

assistiert (KI erstellt Entwurf, Mensch prüft/optimiert und 

gibt frei, Mensch erstellt Entwurf, KI optimiert)



USE CASE 5 Churn Prediction – darf KI No-Shows vorhersagen?

Szenario

Die Event-KI analysiert auf Basis vorhandener Daten, 

wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines No-Shows ist und 

schlägt entsprechende Marketing-Maßnahmen vor…



USE CASE 5 Churn Prediction – darf KI No-Shows vorhersagen?

Training der KI

Anwendung auf Teilnehmende

Rechtsgrundlage

Verwendung von Bestandsdaten, um das Modell zu 

trainieren – Mustererkennung mit anonymisierten 

Daten, Personenbezug nicht erforderlich

No-Show-Prediction anhand von Anmeldezeitpunkt, 

bisherigen Teilnahmen, Öffnung von E-Mails, etc. – 

ganz klar personenbezogen

Datensparsamkeit

Welche Daten sind relevant für die No-Show-Prediction?

Nicht-erforderliche Daten (z. B. Name) dürfen nicht 

verarbeitet werden. Datenstrategie und Dokumentation! 

Berechtigtes Interesse: Verbesserung der 

Teilnehmerquote, effiziente Planung



USE CASE 5 Churn Prediction – darf KI No-Shows vorhersagen?

Automatisierte Maßnahmen

Transparenz

Die KI darf nicht automatisiert rechtlich relevante 

Maßnahmen ergreifen, z.B. automatisches Storno oder 

VIP-Ticket…

Information über die Verarbeitung bei Registrierung
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https://www.doo.net/newsletter
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